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 Veröffentlicht am 24.07.1980

Norm

JN §99

Rechtssatz

Es kommt nicht darauf an, ob im Zeitpunkt der Klagsanbringung der entsprechende Geldbetrag schon bei der

Drittschuldnerin eingelangt war, sondern auf die Annahme und Bestätigung des unwiderru6ichen

Überweisungsantrages durch die Bank.
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